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Das Europäische Parlament (EP) gab am 17.1.2024 endgültig grünes Licht für eine Richtlinie, die die Produktkennzeichnung ver-

bessert und irreführende Umweltaussagen verbietet (vgl. PM EP vom gleichenTag). Die mit 593 zu 21 Stimmen bei 14 Enthaltun-

gen angenommene Richtlinie solle Verbraucher vor irreführender Werbung schützen und ihnen helfen, bessere Kaufentschei-

dungen zu treffen. Damit das gelingt, werden einige problematische Geschäftspraktiken, die mit Grünfärberei (sog. Greenwa-

shing) und dem geplanten Verschleiß von Produkten zusammenhängen, in die EU-Liste der unlauteren Geschäftspraktiken auf-

genommen. Die neuen Vorschriften sollen vor allem die Kennzeichnung von Produkten klarer und vertrauenswürdiger machen,

indem sie allgemeine Umweltaussagen wie „umweltfreundlich“, „natürlich“, „biologisch abbaubar“, „klimaneutral“ oder „öko“

verbieten, sofern diese nicht nachgewiesen werden. Reguliert werde künftig auch die Verwendung von Nachhaltigkeitssiegeln.

Für Verwirrung hatte gesorgt, dass es so viele davon gibt und dass man sie kaum vergleichen kann. Künftig seien in der EU nur

noch Nachhaltigkeitssiegel erlaubt, die auf offiziellen Zertifizierungssystemen beruhen oder von staatlichen Stellen eingeführt

worden sind. Nach der Richtlinie dürfe man künftig auch nicht mehr behaupten, dass ein Produkt aufgrund von Emissionsaus-

gleichssystemen neutrale, reduzierte oder positive Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die neuen Vorschriften haben noch ein

weiteres wichtiges Ziel: Sie sollen bewirken, dass Hersteller und Verbraucherschaft mehr Gewicht auf die Langlebigkeit von Pro-

dukten legen. Künftig müssen die Garantieinformationen deutlicher sichtbar sein, und es wird ein neues, einheitliches Etikett

eingeführt, umWarenmit verlängerter Garantiezeit stärker hervorzuheben. Verboten sei nach den neuen Vorschriften in Zukunft

auch, unbegründete Aussagen zur Haltbarkeit zu machen, dazu aufzufordern, Verbrauchsgüter früher auszutauschen als unbe-

dingt nötig, und nicht reparierbare Waren als reparierbar anzupreisen. Vgl. zum Thema Greenwashing auch Klein/Mauritz, BB

2023, 323ff. und BB 2023, 1417ff. sowie Ruttloff u.a., BB 2023, 1155ff., 1219ff. und 1283ff.
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Entscheidungen
EuGH: Hewlett Packard – Beweislast für

Erschöpfung des Rechts aus Unionsmarke

Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Uni-

onsmarke] und Art. 15 Abs. 1 der Verordnung

(EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Uni-

onsmarke in Verbindung mit den Art. 34 und 36

AEUV sind dahin auszulegen, dass sie dem entge-

genstehen, dass die Beweislast für die Erschöp-

fung des Rechts aus einer Unionsmarke aus-

schließlich den Beklagten eines Verletzungsver-

fahrens trifft, wenn die mit dieser Marke versehe-

nenWaren, die keine Kennzeichen aufweisen, die

es Dritten ermöglichenwürden, denMarkt zu be-

stimmen, auf dem sie vertrieben werden sollen

und die über ein selektives Vertriebsnetz verteilt

werden, dessen Mitglieder die Waren nur an an-

dere Mitglieder dieses Netzes oder an Endver-

braucher weiterverkaufen dürfen, von diesem

Beklagten in der Europäischen Union oder im Eu-

ropäischen Wirtschaftsraum erworben wurden,

nachdem er von den Verkäufern die Zusicherung

erhalten hatte, dass die Waren im Einklang mit

den gesetzlichen Vorschriften dort vertrieben

werden dürfen, und der Inhaber der Marke sich

weigert, selbst eine solche Überprüfung auf Ver-

langen des Käufers vorzunehmen.

EuGH, Urteil vom 18.1.2024 – C-367/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-193-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Trockenluftkompressor

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wer-

den zur Auslegung von Art. 14 Abs. 1 und 2 Un-

terabs. 1 Buchst. a und Unterabs. 3 der Verord-

nung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (ABl.

L 117 vom 5. April 2017) folgende Fragen zur

Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist ein Händler gemäß Art. 14 Abs. 1 und 2

Unterabs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/

745 verpflichtet zu prüfen, ob das von ihm auf

dem Markt bereitgestellte Produkt als Medizin-

produkt anzusehen ist und es deshalb eine CE-

Kennzeichnung als Medizinprodukt trägt sowie

vom Hersteller eine EU-Konformitätserklärung

für ein Medizinprodukt ausgestellt worden ist?

2. Ist es für die Antwort auf die Frage 1 von Be-

deutung, ob das Produkt vom Hersteller

a) überhaupt mit einer CE-Kennzeichnung verse-

hen worden ist;

b) als Medizinprodukt oder Zubehör eines Medi-

zinprodukts mit einer CE-Kennzeichnung verse-

hen worden ist;

c) nicht als Medizinprodukt oder Zubehör eines

Medizinprodukts, sondern bezogen auf die

Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen mit einer

CE-Kennzeichnung versehen worden ist?

3. Umfassen die in Art. 14 Abs. 2 Unterabs. 1

Buchst. a in Verbindungmit Art. 14Abs. 1 derVer-

ordnung (EU) 2017/745 bestimmten Prüfungs-

pflichten desHändlers auch die Frage, ob das Pro-

dukt in die Risikoklasse IIa im Sinne der Verord-

nung (EU) 2017/745 einzuordnen ist und deshalb

zusätzlichmit einer vierstelligen Kennnummer ei-

nerBenanntenStelle versehenseinmuss?

4. Istes fürdieFrage,obeinHändlergemäßArt. 14

Abs. 2 Unterabs. 3 in Verbindung mit Art. 14

Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/745 Grund zu

der Annahmehat, dass das von ihm amMarkt be-

reitgestellte Produkt nicht den Anforderungen

dieser Verordnung entspricht, von Bedeutung,

dass der Händler von einemWettbewerber durch

eine Abmahnung von dessen Rechtsansicht

Kenntnis erlangt, der vomHändler auf demMarkt

bereitgestellte Gegenstand sei nicht gemäß den

Anforderungen des Art. 14 Abs. 2 Unterabs. 1

Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/745 mit der

erforderlichen CE-Kennzeichnung sowie einer

Kennnummer einer Benannten Stelle versehen?

5. Ist es für die Beantwortung der Frage 4 von

Bedeutung, ob

a) die Abmahnung eines Wettbewerbers einen

klaren Hinweis auf eine Rechtsverletzung ent-

hält, also so konkret gefasst ist, dass der Händler

den Rechtsverstoß unschwer und ohne einge-

hende rechtliche oder tatsächliche Überprüfung

feststellen kann;

b) dem Händler auf seine Nachfrage vom Her-

steller oder einer Behörde mitgeteilt worden ist,

die mit der Abmahnung erhobenen Beanstan-

dungen seien unbegründet?

BGH, Beschluss vom 21.12.2023 – I ZR 17/23
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-193-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Fernwärmenetz Stuttgart

a) Dem Betreiber eines Fernwärmenetzes kann

nach Beendigung eines befristeten Gestattungs-

vertrags ein Anspruch auf Einräumung von Nut-

zungsrechten an den im Eigentum einer Ge-

meinde stehenden Wegegrundstücken nur zu-

stehen, wenn die technischen und wirtschaft-

lichen Gegebenheiten sämtlichen Interessenten

den Bau paralleler Netzinfrastrukturen erlauben.

b) Eine Gemeinde kann von dem bisherigen Be-

treiber eines Fernwärmenetzes weder Verschaf-

fung des Eigentums an den in ihren Grund-

stücken verlegten Leitungen noch Beseitigung

der dadurch verursachten Beeinträchtigung ih-
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